
Feuerschutzreglement der Gemeinde 9055 Bühler  Anhang 

Tarif für die Ersatzabgabe, abgestuft nach Einkommen, 
gültig ab 1. Januar 2009 

(Gemeinderatsbeschluss vom 14. August 2008) 
 
 
 
 

Steuerpflichtiges Einkommen in Fr.  Ersatzabgabe in  Fr. 
 
 
bis 10'000  0 
 
10'000 bis 20'000  150 
 
20'001 bis 45'000  230 
 
45'001 bis 100'000  400 
 
über 100'001  500 
 
 
 
 

Bemerkung 
 
Die Abstufung beim steuerpflichtigen Einkommen und die Ansätze bei der Ersatzabgabe liegen im 
Ermessen des Gemeinderats, respektive sind auf die erforderlichen Einnahmen für den Aufwand des 
Feuerschutzes abzustimmen. 


